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Tatigkeiten bei Vereinsfesten

Wird ein Vereinsfest (von Sport- oder Musikvereinen etc.) geplant, wird stets nach tatkraftiger Unterstat-
zung und fleiBigen Helferinnen und Helfern gesucht. Meist finden sich dann Vereinsmitglieder und auch
deren Familienangehdrige. In diesem Zusammenhang stellt sich haufig die Frage, wie die Helferinnen
und Helfer sozialversicherungs- und steuerrechtlich zu behandeln sind und ob diese als Dienstnehmer-
innen und Dienstnehmer angemeldet werden mussen.

Bei der Frage, ob ein Dienstverhaltnis vorliegt, erfolgt die Prifung der Dienstnehmereigenschaft anhand
der getroffenen Vereinbarungen und der tatsachlich gelebten Verhaltnisse. Es handelt sich daher stets
um eine Einzelfallbeurteilung. Die nachfolgenden Erlauterungen dienen somit nur als Orientierungshilfe.

Keine Entlohnung fiir die Mithilfe

Erhalt ein Vereinsmitglied tatsachlich keine Entlohnung fur die Leistung, wird vermutet, dass diese
Leistung im Rahmen eines Freundschafts- oder Gefalligkeitsdienstes erbracht wird. Freundschafts- und
Gefalligkeitsdienste sind kurzfristige, freiwillige und unentgeltliche Dienste, die auf Grund spezifischer
Bindungen zur Veranstalterin bzw. zum Veranstalter erbracht werden.

Solche Tatigkeiten mUssen ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung, in einem zeitlich sehr beschrankten
Rahmen und tatsachlich unentgeltlich erbracht werden. Bei echten Freundschafts- und Gefalligkeits-
diensten ist keine Anmeldung bei der Osterreichischen Gesundheitskasse (OGK) erforderlich. Zudem
ist keine Steuerpflicht gegeben.

Auszahlung eines Geldbetrages fur die Mithilfe

Erhalt ein Vereinsmitglied von einem nach der Bundesabgabenordnung beginstigten (gemeinnutzigen)

Verein im Zusammenhang mit seiner kurzfristigen, freiwilligen Mithilfe eine Zahlung, so ist zu beachten:

B Sofern es sich bei dieser Zahlung um ein Freiwilligenpauschale im Sinne des Einkommensteuergeset-
zes 1988 (EStG 1988) handelt, kann dieses bis zu 30,00 Euro pro Kalendertag (sogenanntes kleines
Freiwilligenpauschale) bzw. bis zu 50,00 Euro pro Kalendertag (groB3es Freiwilligenpauschale, insbe-
sondere bei Sozialdiensten oder Ubungsleiterinnen und Ubungsleitern) steuerfrei ausbezahlt werden
und fUhrt zu keiner Sozialversicherungspflicht.

B Sind die steuerrechtlichen Kriterien eines Freiwilligenpauschales nicht erfillt, kann in der Regel nicht
von einem Freundschafts- oder Gefalligkeitsdienst, sondern vielmehr von einem Dienstverhaltnis im
sozialversicherungsrechtlichen Sinn ausgegangen werden. In diesem Fall ist die Person bei der OGK
zur Pflichtversicherung anzumelden.

Hinweis: Trinkgelder gelten dann nicht als Entgelt, wenn sie direkt in die Vereinskasse flieBen und nicht
der Helferin bzw. dem Helfer als Gegenleistung verbleiben.
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Familienangehorige und Verwandte von Vereinsmitgliedern

Helfen Familienangehorige und Verwandte von Vereinsmitgliedern bei Vereinsfesten mit, gilt die Vermu-
tung, dass von einem Dienstverhaltnis mit Entgeltanspruch auszugehen ist. Werden jedoch auch diese
Helferinnen und Helfer freiwillig und unentgeltlich im Rahmen eines Freundschafts- oder Gefalligkeits-
dienstes tatig, ist nicht vom Vorliegen eines Dienstverhaltnisses auszugehen. Ein Freiwilligenpauschale
im Sinne des EStG 1988 ist auch hier moglich.

Hinweis: Stehen Personen bereits in einem Dienstverhaltnis zum Verein, kann eine Tatigkeit bei einem
Vereinsfest, wenn es sich nicht um die gleiche Tatigkeit handelt, auch ohne zusatzliche Entgeltzahlung
und Beitragsleistung erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Tatigkeit freiwillig, nicht wahrend der Arbeits-
zeit und unentgeltlich erfolgt.

Tipp: Um die Kurzfristigkeit und Unentgeltlichkeit auch fir Kontrollzwecke zu dokumentieren, sollte dies
mit einer schriftlichen Vereinbarung erfolgen. Das Fehlen einer schriftlichen Vereinbarung fihrt aller-
dings nicht automatisch zum Vorliegen eines Dienstverhaltnisses.

Einbindung von gewerblichen Gastronomiebetrieben bei Vereinsfesten

Sind gewerbliche Gastronomiebetriebe bei Vereinsfesten eingebunden, andert sich nichts fur Helfer-
innen und Helfer von Vereinen. Werden diese fir den Verein tatig, ist bei freiwilligen und unentgeltlichen
(bzw. mit steuerfreiem Freiwilligenpauschale belohnten) Tatigkeiten nicht von einem Dienstverhaltnis
auszugehen.

Werden die Helferinnen und Helfer allerdings fir den Gastronomiebetrieb tatig, ist grundsatzlich von
einem Dienstverhaltnis auszugehen. In diesem Fall sind diese Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer
vom Gastronomiebetrieb bei der OGK anzumelden, sofern diese Personen dort nicht ohnehin bereits in
einem Dienstverhaltnis stehen. Ein steuerfreies Freiwilligenpauschale ist hier nicht moglich.

Beispiel: Ein Gastronom wird fir ein Vereinsfest hinzugezogen. Der Gastronom Ubernimmt mit
seinen beiden Angestellten den Ausschank. Gleichzeitig werden Vereinsmitglieder im Rahmen von
Serviertatigkeiten unentgeltlich fir den Verein tatig bzw. erhalten ein steuerfreies Freiwilligenpau-
schale. Bei den beiden Angestellten liegt ein Dienstverhaltnis zum Gastronomen vor. Bei den Vereins-
mitgliedern ist von keinem Dienstverhaltnis auszugehen.

Fragen zur Beschaftigung

Sollten Sie Fragen zur Beschéftigung bei Vereinen haben oder eine sozialversicherungsrechtliche Ein-
schatzung lhrer Situation winschen, steht Ihnen die OGK gerne zur Verfigung. Bei steuerrechtlichen
Fragen wenden Sie sich bitte an die regionalen Dienststellen des Finanzamts Osterreich.

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion:

Osterreichische Gesundheitskasse

WienerbergstraBe 15-19, 1100 Wien, www.gesundheitskasse.at/impressum
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand: 01.01.2026 Seite 2/2


https://www.gesundheitskasse.at/impressum

	Tätigkeiten bei Vereinsfesten
	Keine Entlohnung für die Mithilfe
	Auszahlung eines Geldbetrages für die Mithilfe
	Familienangehörige und Verwandte von Vereinsmitgliedern
	Einbindung von gewerblichen Gastronomiebetrieben bei Vereinsfesten
	Fragen zur Beschäftigung

	Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: 

